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Vollzug der VAwS - Tankstel len zur Betankung von Kraftfahrzeu-
gen mit Mischungen aus Ethanol und Ottokraftstoff  mit einem Vo-
lumenantei l  von mehr als 20 bis 90 Vol-% Ethanol

Hinsichtl ich des Vollzugs der VAwS und der Venvendung von Baupro-
dukten bei Ethanol-Tankstel len werse ich im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Bauen und Verkehr auf folgendes hin.

Soweit für Bauprodukte nach der WasBauPVO in Verbindung mit den

$$ 21 und 22 BauO NRW Verwendbarkeitsnachweise erforderl ich sind,
f inden sich die entsprechenden Bestimmungen in der Bauregell iste des
Deutschen Inst i tuts für Bautechnik (BRL) A Tei l  ' l  Abschnitt  15,
Bauregell iste A Tei l  2 und Bauregell iste B Tei l  2.

Dort ist in der Regel entweder eine Übereinstimmungserklärung des
Herstel lers mit den Anforderungen der in der BRL bekannt gemachten
technischen Regel oder eine al lgemeine bauaufsichtl iche Zulassung
(AbZ) vorgesehen. In einer AbZ werden al le Anforderungen an ein
Produkt oder System berücksichtigt,  so dass die Verwendung al lge-
mein möglich ist.

Der $ 20 BauO NRW sieht für nicht geregelte Bauprodukte u.a. al lge-
meine ba u a ufsichtl iche Zulassungen vor. Darüber hinaus besteht ge-

mäß $ 23 BauO NRW für nicht geregelte Bauprodukte die Möglichkeit
der Zustimmung der obersten Baubehörde im Einzelfal l .
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Für die in $ 1 WasBauPVO genannten Bauprodukte und Bauarten ist sete2von3

allerdings eine Zustimmung als Nachweis der Verwendbarkeit der
Bauprodukte im Einzelfal l  (einzelnes, bestimmtes Bauvorhaben) nicht
vorgesehen. Gemäß $ 20 Abs. 4 BauO NRW hat der Verordnungsge-

ber als Nachweis der Verwendbarkeit in der WasBauPVO (nur) eine
al lgemeine ba ua ufsichtl iche Zulassung und ein al lgemeines bauauf-
sichtl iches Prüfzeugnis vorgeschrieben.

Wenn für Nichf Serienprodukte eine Zustimmung im Einzelfal l  gem.

$ 23 BauO NRW ertei l t  werden sol l te, wären dazu auch wasserrechtl i -
che Sachverhalte zu prüfen. Da im Falle einer wasserrechtl ichen Eig-
n u ngsfeststel lu ng aus den verwendeten Bauprodukten keine Gefahren
im Sinne des $ 3 Abs. 1 BauO NRW zu eruarten sind, weil  das Bau-
ordnungsrecht keine weitergehenden Anforderungen als das Wasser-
recht stel l t ,  könnte in diesem Fall  ohne weitere Prüfung die Zustim-
mung im Einzelfal l  ertei l t  werden. Da diese sachl ich nicht (mehr) erfor-
derl ich ist,  ist in der W-VAwS geregelt,  dass Zustimmungen im Einzel-
fal l  in den der WasBauPVO unterl iegenden Fällen nicht erforderl ich
srnd .

Soweit für die in Ethanol-Ta n kstel le n einzusetzenden Produkte nicht
die nach der WasBauPVO bzw. Bauregell iste erforderl ichen überein-
st immungserklärungen, al lgemeinen bauaufsichtl ichen Prüfzeugnisse
oder al lgemeine ba uaufsichtl iche Zulassungen vorl iegen, ist gemäß $ B
Abs. 1 VAwS deshalb eine Eig n ungsfeststel lu ng erforderl ich. Die Eig-
n u ngsfeststel lu ng kann nrcht durch eine Sachve rständ ige n beschein i-
gung im Sinne des g 7 Abs. 4 VAwS ersetzt werden.

Mit der Eignungsfeststel lung ist zu prüfen, ob die zum Einsatz kom-
menden Produkte gemessen an den Anforderungen des $ 3 VAwS im
Einzelfal l  für den jeweil igen Einsatzzweck geeignet sind

Nach Mittei lung des DlBt sind für den Bereich der D ichtko n stru ktronen
bzw. Abd ichtungssysteme al lgemeine baua ufsichtl iche bzw. europäi-
schen technrsche Zulassungen ertei l t  worden (2. B. ETA-O8/0005, ETA-
0B/0108, ETA-0710124, Z-74.1-65) .  Diese Zulassungen erfassen auch
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Kann eine Antragstel ler in auch für andere Bauprodukte die für die Er-
r ichtung einer Tankstel le nach der Bauregell iste erforderl ichen Nach-
weise nicht vorlegen, ist eine E ign u ngsfeststel lu ng erforderl ich. In einer
E ign u ngsfeststel lu ng sind unter Berücksichtig u ng der Verhältnisse des
Einzelfal ls den bauaufsichtl ichen Zulassungen vergleichbare Anforde-
rungen zu stel len. Es empfiehlt  sich deshalb, die Antragstel ler in an das
DlBt zu venr.uersen oder ansonsten in der Eignungsfeststel lung zu for-
dernde Nachweise an den Kriterien des DlBt zu orientieren. Beim DlBt
steht Herr Dr. Kluge (ukl@dibt.de) als Ansprechpartner zur Verfügung.

lch bit te die jeweils zuständigen Wasserbehörden bei der Neuerrich-
tung von Tankstel len und auch der Enveiterung und Umrüstung beste-
hender Tankstel len entsprechend den vorstehenden Ausführungen zu
verfah ren.

lch bit te Sie, diesen Erlass an al le Unteren Wasserbehörden lhres Be-
zirks weiter zu leiten.
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